
im Gesetz vorgeschlagene Regelung befindet sich in Überein
stimmung mit dem Senat von Berlin (West). Sie läßt für künftige 
Entwicklungen den erforderlichen rechtlichen Spielraum.

An dieser Stelle, verehrte Abgeordnete, eine Bemerkung zur 
teilweise heiß umstrittenen Frage der Landeshauptstädte. Wäh
rend für die künftigen Länder Sachsen, Thüringen und Branden
burg weitgehend einheitliche Auffassungen in der Öffentlich
keit bestehen, ist das für Mecklenburg/Vorpommern und Sach
sen-Anhalt gegenwärtig nicht der Fall.

Ich unterstreiche erneut den Standpunkt der Regierungser
klärung, daß die Landeshauptstadt durch jedes Land selbst be
stimmt wird. Wir gehen davon aus, daß die verantwortlichen Po
litiker in Übereinstimmung mit dem mehrheitlichen Bürgerwil
len letztendlich eine gute Lösung finden. Als Minister werde ich 
darauf lediglich vermittelnd Einfluß nehmen können.

Abschließend unterbreite ich den Vorschlag, als Tag der 
staatsrechtlichen Existenz der Länder den noch zu bestimmen
den Tag der Wahl zu den Landtagen festzulegen. Die im Gesetz
entwurf benannten Termine für die Konstituierung der verfas
sungsgebenden Landesversammlungen gewährleisten nach 
Auffassung der Regierung eine schnelle, praktische Funktions
fähigkeit der Länder. - Ich bitte Sie, diesem Vorschlag zuzustim
men. - Danke schön.

(Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Uli mann :

Wir bedanken uns, Herr Minister, für die Einbringung dieses 
wichtigen und für die Zukunft entscheidenden Gesetzes. - Ich 
sehe zwei Wortmeldungen. Gestatten Sie Rückfragen, Herr Mi
nister?

(Preiß, Minister für Regionale und Kommunale Angelegenhei
ten: Ja, bitte.)

In der Reihenfolge bitte.

Von Ryssel (Die Liberalen):

Herr Minister! In § 20 Abs. 3 wird von der Finanzkraft und dem 
Finanzbedarf der Gemeinden und Kreise gesprochen. Ich möch
te anfragen, wie weit die Regierung Regelungen getroffen hat, 
die Finanzkraft der Kreise auch in der Zeit vom 1. Juli bis 31.12. 
1990 zu regeln. Mir sind bis zum heutigen Zeitpunkt hierzu noch 
keine klaren Aussagen bekannt.

Preiß, Minister für Regionale und Kommunale Angelegen
heiten:

Dieses Problem, sehr verehrte Abgeordnete, ist ein uns täglich 
erreichendes und ein sehr verständliches Problem. Da wir mit 
dieser Anfrage hier heute gerechnet haben - an sich heute mor
gen schon in meiner Beantwortung habe ich mit dem Finanz
minister darüber Absprache getroffen, da sie in seinem Ressort 
liegt, daß er selbst darauf antworten wird bzw. sein Parlamenta
rischer Staatssekretär. - Danke.

Wollen wir die zweite Frage auch gleich noch machen? -

(Stellvertreter der Präsidentin Dr. Ullmann: Wollen wir erst die 
Antwort abwarten, Herr Minister?)

Gut, einverstanden.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Ullmann:

Sie haben das Wort, Herr Staatssekretär.

Dr. Rudorf, Parlamentarischer Staatssekretär im Ministe
rium für Finanzen:

Danke. - Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Fi
nanzzuweisungen für die Kommunen sind im Grunde geregelt.
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Es ist klar, daß am Anfang dieser neuen Währung und des neuen 
Haushalts noch keine Mittel in dem Maße aus den Steuern flie
ßen, um eine eigene Finanzierung durch die Städte und Gemein
den zu realisieren. Es ist von vornherein also eingeplant, daß 
über Finanzzuweisungen aus dem zentralen Haushalt der Repu
blik die Bezirke und Kommunen finanziert werden.

Konkret sieht es so aus, daß am 2.7. um 12.00 Uhr in den Bezir
ken entsprechende D-Mark-Bestände vorhanden sein werden. 
Die Gemeinden müssen über die entsprechenden Kreisfilialen 
der Banken Kreditermächtigungen beantragen, auf Grund de
ren sie wahrscheinlich schon in den Nachmittagsstunden des 
2. Juli dann zu entsprechendem Geld kommen, natürlich einge
rechnet der Tatsache, daß Bankgeschäfte in der ersten Woche 
auf ein Minimum zu begrenzen sind.

Dieselbe Problematik, wie sie jetzt mit dem Eintreiben der 
Steuern besteht, wird natürlich für das zweite Halbjahr auch ge
nerell existieren, daß die Kommunen die ihnen zustehenden 
Steuern gemeinsam mit den Finanzämtern einzutreiben haben. 
Dafür gibt es eindeutige Richtlinien in den Haushaltsgesetzen, 
die wir verabschiedet haben. Dort steht auch genau drin, welche 
Steuern den Kommunen, welche den Ländern, die zur Zeit noch 
durch die Bezirke praktisch ersetzt werden, und welche der Re
publik zustehen. Es ist vom Grunde her abgesichert, abgesehen 
von bestimmten Pannen, die in diesen wilden Zeiten überall pas
sieren können, daß die Kommunen zahlungsfähig sind von An
fang Juli an. Ich danke.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Ullmann:

Jetzt nur noch eine Frage, bitte.

Von Ryssel (CDU/DA):

In welcher Höhe können die Gemeinden über finanzielle Mit
tel in den nächsten Monaten verfügen und planen? Ist das der al
te Haushalt?

Dr. Rudorf, Parlamentarischer Staatssekretär:

Es gab schon im Mai die Vorgaben für den Haushaltrahmen 
des 2. Halbjahres, und natürlich können nur die Städte und Ge
meinden Mittel bekommen, die einen bestätigten Haushalt ha
ben. Das ist ganz klar. Und wenn der Haushalt noch nicht bestä
tigt ist oder noch gar nicht eingereicht ist, muß man sich nicht 
beschweren, wenn man dann kein Geld bekommen kann.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Ullmann :

Schönen Dank, Herr Staatssekretär. Die zweite Anfrage geht 
an den Herrn Minister.

Dr. Gomolka (CDU/DA):

Herr Minister! Sie erwähnten die Interessen von Landesteilen 
und ihren Bewohnern, die in gewisser Weise unterrepräsentiert 
sind, ich denke an die Sorben, ich denke auch an die Vorpom
mern.

Hielten Sie es nicht für zweckmäßig, die Interessen dieser 
Bürger auch dahingehend zu wahren, daß beispielsweise im Ge
setz vorgesehen ist, selbständige Gebietskörperschaften zu wäh
len, die sich meiner Ansicht nach und meiner Kenntnis nach be
währt haben, die direkt von den Bürgern gewählt werden, die 
mit Kompetenzen ausgestattet werden in dem Sinne, daß Befug
nisse des Landes herabgezogen werden?

Preiß, Minister für Regionale und Kommunale Angelegen
heiten:

Wir haben uns mit den Vertretern der Sorben ganz besonders


